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Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungsrates Nr. 16.1582.01 vom 10. Januar 2017, beschliesst:  

 

Die mit 3'311 Unterschriften zustande gekommene formulierte Volksinitiative 
„Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbaren Mietgerichtsverfahren)“ wird wie folgt 
ergänzt:  

 

- Textänderung:  
Das Gesetz über die Gerichtsgebühren vom 16. Januar 1975 Das Gesetz über die 
Einführung der Schweizerischen Zivilprozessordnung (EG ZPO) vom 13. Oktober 2010 
erhält folgenden neuen § 2a 13a:  
1 In Verfahren vor Zivilgericht und Appellationsgericht, die ihren Ursprung bei der 
Staatlichen Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten haben, werden keine 
Parteientschädigungen gesprochen.  
2 In solchen Verfahren betragen die Gerichtsgebühren minimal Fr. 200 und maximal  Fr. 
500 bei einer Nettomonatsmiete bis Fr. 2'500 bei Wohnungsmiete und bis Fr. 3'500 bei 
Geschäftsmiete.  
3 Bei mutwilliger Prozessführung können einer Partei die Verfahrenskosten ganz oder 
teilweise auferlegt werden.  
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- Übergangsbestimmung:  
Das Gesetz über die Gerichtsgebühren vom 16. Januar 1975 wird um eine neue 
Übergangsbestimmung ergänzt:  

§ 3a  
Übergangsbestimmung zur Änderung vom …………………….. 

Für Verfahren, die zum Wirksamkeitszeitpunkt rechtshängig sind, gilt das bisherige 
Verfahrensrecht bis zum Abschluss vor der betroffenen Gerichtsinstanz.  

 

Dieser Beschluss kann beim Verfassungsgericht durch Beschwerde angefochten werden. 
Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Veröffentlichung im Kantonsblatt schriftlich 
beim Ver-fassungsgericht anzumelden. Innert 30 Tagen vom gleichen Zeitpunkt an 
gerechnet, ist die schriftliche Begründung einzureichen, welche die Anträge, die Angabe 
der Tatsachen und Be-weismittel und eine kurze Rechtserörterung zu enthalten hat.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 
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://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungs-rates Nr. 16.1582.01 vom 10. Januar 2017, beschliesst:  

 

Die mit 3'311 Unterschriften zustande gekommene formulierte Volksinitiative 
„Mieterschutz am Gericht (JA zu bezahlbaren Mietgerichtsverfahren)“ wird für rechtlich 
zulässig erklärt.  

 

Dieser Beschluss kann beim Verfassungsgericht durch Beschwerde angefochten werden. 
Die Beschwerde ist innert zehn Tagen seit der Veröffentlichung im Kantonsblatt schriftlich 
beim Verfassungsgericht anzumelden. Innert 30 Tagen vom gleichen Zeitpunkt an 
gerechnet, ist die schriftliche Begründung einzureichen, welche die Anträge, die Angabe 
der Tatsachen und Beweismittel und eine kurze Rechtserörterung zu enthalten hat.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. 

  



- 4 - 

CONVERT_d159de2fdb4a42889783e740bd2d991b  

://: Überweisung an RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten 

 Frist: 8.8.2017 

 

Die Initiative wird dem RR zur Berichterstattung innert sechs Monaten überwiesen. Dieser 
Beschluss fällt dahin, falls ein Gericht die Initiative infolge einer Beschwerde gemäss §16 
IRG rechtskräftig für unzulässig erklärt. 


